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1. Einführung in das Dissertationsthema 

 

“No civilised society regards children as accountable for their actions to the same extent as adults. […] The 

wisdom of protecting young children against the full rigour of the criminal law is beyond argument. The 

difficulty lies in determining when and under what circumstances should it be removed.” 

Colin Howard, Criminal Law4 (1982) 343.  

Weder kriminelles Verhalten noch die Fähigkeit, von der Gesellschaft vorgegebene Regeln zu beachten, sind 

einem Menschen angeboren. Erst durch einen Sozialisationsprozess werden allgemeine Verhaltensweisen erlernt 

und die Befolgung gesetzlicher Vorgaben verinnerlicht.1 Dieser Prozess verläuft abhängig von den jeweiligen 

Einflüssen (etwa durch die Familie, Schule, Peers) unterschiedlich ab. Darüber hinausgehend findet im 

Jugendalter2 eine Reihe umfassender somatischer Veränderungen statt: Der körperliche Reifeprozess, 

Veränderungen in neuronalen Systemen und eine kognitive Entwicklung stellen nur einen Teil dieses 

Entwicklungsprozesses vom Jugendlichen hin zum Erwachsenen dar.3 Dass diese Zeitspanne oftmals 

konfliktbehaftet verläuft, wird insbesondere bei Betrachtung der Kriminalstatistik oder der Ergebnisse von 

Dunkelfeldstudien offensichtlich. So habe etwa eine anonyme Befragung junger Menschen ergeben, dass es kaum 

einen Jugendlichen oder Heranwachsenden gibt, der nicht zumindest einmal in seinem Leben gegen 

Strafrechtsnormen verstoßen hat.4  

Der Öffentlichkeit wird dieser Umstand insbesondere durch die mediale Berichterstattung konstant vor Augen 

geführt.5 Schlagzeilen wie „Jugendkriminalität nimmt zu“6, „Jugendkriminalität: Mit 13 Jahren 200 Straftaten 

begangen“7 oder „Drei Mädchen nach brutaler Attacke auf zwei Schülerinnen ausgeforscht“8 sind keine 

Seltenheit. Auffallend ist jedoch das Alter der Tatverdächtigen – diese werden gefühlt immer jünger.9  

Ob ein Mensch für sein Handeln strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, hängt von seinem 

Alter ab. Dies ist von Land zu Land unterschiedlich normiert: Während man bspw in der Schweiz bereits ab 10 

                                                      
1  Laubenthal/Baier/Nestler, Jugendstrafrecht3 (2015) 1.  
2  Unter Jugendalter ist im Sinne der Entwicklungspsychologie die Zeit zwischen der Pubertät und dem Ende des zweiten Lebensabschnittes 

(ca. 10-20. Lebensjahr) zu verstehen, vgl bspw Weichold/Silbereisen, 10 Jugend (10-20), in Schneider/Lindenberger (Hrsg) 

Entwicklungspsychologie8 (2018) 240. Im strafrechtlichen Sinn zählt ein Mensch erst ab einem Alter von 14 Jahren als Jugendlicher 

(siehe § 1 Abs 1 Z 2 JGG idgF).  
3  Siehe Weichold/Silbereisen, Entwicklungspsychologie 242 ff; Myers, 6 Entwicklung über die Lebensspanne, in Myers (Hrsg), 

Psychologie3 (2014) 205 ff; Lohaus/Vierhaus, Entwicklungspsychologie4 (2019) 280 ff.  
4  Laubenthal/Baier/Nestler, Jugendstrafrecht3 (2015) 8 mwN.  
5  Auf diesen Umstand bereits hinweisend Birklbauer, Jugendkriminalität als Herausforderung? Antwortversuche aus Sicht der 

Strafrechtswissenschaft, JSt 2011. 157.  
6  https://wien.orf.at/stories/3210905/ (zuletzt abgerufen am 19. 4. 2024).  
7  https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jugendkriminalitaet-mit-13-jahren-200-taten-

begangen;art4,3874008#:~:text=Ein%20solches%20Problemkind%20ist%20jener,zu%20Schrott%20gefahren%20worden%20sind. 

(zuletzt abgerufen am 19. 4. 2024).  
8  https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6265516/Tritt-ins-Gesicht_Drei-Maedchen-nach-brutaler-Attacke-auf-zwei (zuletzt abgerufen 

am 19. 4. 2024). 
9  Dem Eindruck, die Gewaltbereitschaft junger Menschen sei in den vergangenen Jahren gestiegen, hält Birklbauer entgegen, dass die 

Toleranz der Gesellschaft gegenüber Gewalttaten jedenfalls gesunken und zugleich die Anzeigebereitschaft gestiegen sei, JSt 2011, 157 

(158).  

https://wien.orf.at/stories/3210905/
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jugendkriminalitaet-mit-13-jahren-200-taten-begangen;art4,3874008#:~:text=Ein%20solches%20Problemkind%20ist%20jener,zu%20Schrott%20gefahren%20worden%20sind
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jugendkriminalitaet-mit-13-jahren-200-taten-begangen;art4,3874008#:~:text=Ein%20solches%20Problemkind%20ist%20jener,zu%20Schrott%20gefahren%20worden%20sind
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6265516/Tritt-ins-Gesicht_Drei-Maedchen-nach-brutaler-Attacke-auf-zwei
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Jahren10 strafmündig ist, erwarten einen Jugendlichen in Norwegen erst ab einem Alter von 15 Jahren und in Polen 

ab einem Alter von 17 Jahren strafrechtliche Konsequenzen.11  

In Österreich können Kinder bzw Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren strafrechtlich zur Verantwortung 

gezogen werden (vgl §§ 1 Abs 1 Z 1, 4 Abs 1 JGG12). Dies war jedoch nicht immer der Fall: So normierte das 

Strafgesetz vom 27. 5. 185213 eine Strafmündigkeitsgrenze von de facto 10 Jahren14. Zwar wurden Kinder 

zwischen dem 11. und dem 14. Lebensjahr als Unmündige angesehen,15 allerdings konnten sie dennoch schuldig 

im Sinne des Strafrechts werden. Dies war dann der Fall, wenn sie entweder eine strafbare Handlung begangen 

hatten, die nach dem StG 1852 als Verbrechen zu qualifizieren und deswegen nach § 237 StG 1852 als Übertretung 

zu bestrafen war (§ 269 lit a StG 1852), oder wenn sie eine strafbare Handlung begangen hatten, die schon an sich 

ein Vergehen oder eine Übertretung darstellte (§ 269 lit b StG 1852). Während die als Übertretungen geahndeten 

Verbrechen mit Verschließung an einem abgesonderten Verwahrungsort für die Zeitspanne von einem Tag bis zu 

sechs Monaten bestraft wurden (§ 270 StG 1852), wurden Kinder, die Vergehen oder Übertretungen iSd § 269 lit 

b StG 1852 begangen hatten, der häuslichen Züchtigung oder, in Ermangelung dieser, der Sicherheitsbehörde 

überlassen (§ 273 StG 1852).  

Erst mit dem Inkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes von 192816 wurde das Strafmündigkeitsalter von 14 

Jahren eingeführt.17 Begründet wurde dies mit mehreren Argumenten: Mit dem 14. Lebensjahre beginne die 

Geschlechtsreife, nach dem bürgerlichen Recht die Fähigkeit zu bestimmten Rechtsakten und die zivilrechtliche 

Verantwortlichkeit für unerlaubte Handlungen sowie bestehe bis zur Erreichung dieses Alters die Schulpflicht.18  

Auch heute noch – und somit fast 100 Jahre später – geht das Gesetz19 unwiderleglich davon aus, dass Kinder, 

die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, noch nicht die Fähigkeit des Menschen besäßen, für ihre 

Willensbildung in dem Sinne verantwortlich zu sein, wie es das Strafrecht für die Rechtsfolge der „Strafe“ 

voraussetzt.20 Unabhängig von ihrer Einsichts- und Steuerungsfähigkeit gelten sie folglich als zurechnungsunfähig 

und strafunmündig.21 Begeht ein Kind vor Vollendung des 14. Lebensjahres eine mit Strafe bedrohte Handlung22, 

so können derzeit je nach Situation allenfalls Maßnahmen nach dem Sicherheitspolizeigesetz,23 dem Kinder- und 

Jugendhilferecht24, dem Unterbringungsgesetz25 oder dem Heimaufenthaltsgesetzt26 zur Anwendung gelangen.  

                                                      
10  Art 3 Abs 1 schwJStG, BBl 1999 II 1979 idgF.  
11  Siehe Deutscher Bundestag, WD 7 – 3000 – 120/19, Strafmündigkeit. Rechtliche Situation in der Europäischen Union (2019) für eine 

Übersicht der Strafmündigkeitsgrenzen innerhalb der Europäischen Union.  
12  Jugendgerichtsgesetz 1988, BGBl 599/1988 idgF.  
13  Kaiserliches Patent vom 27. Mai 1852, RGBl 1852/117.  
14  Waren Kinder vor ihrem vollendeten zehnten Lebensjahr straffällig geworden, wurden sie bloß dem häuslichen Züchtigungsrecht 

überlassen (§ 237 StG 1852). 
15  So trug das dritte Hauptstück des StG 1852 (§§ 269 ff) den Titel „Von Bestrafung der Unmündigen“.  
16  Bundesgesetz vom 18. Juli 1928 über die Behandlung junger Rechtsbrecher (Jugendgerichtsgesetz), BGBl 234/1928. Die 

Regierungsvorlage wurde jedoch bereits im Mai 1926 eingebracht (siehe Stenographisches Protokoll zur 145. Sitzung NR 2. GP 3566), 
konnte allerdings wegen Ablaufes der Gesetzgebungsperiode nicht mehr behandelt werden, weswegen der ME 1927 erneut eingebracht 

wurde (siehe Jesionek/Held, Jugend-Gerichtsgesetz 1988 [1989] 14).  
17  Weder das Jugendgerichtsgesetz 1949 (BGBl 1949/272) noch das Jugendgerichtsgesetz 1961 (BGBl 1961/278) noch das 

Jugendgerichtsgesetz 1988 (BGBl 1988/599) sahen diesbezüglich eine Änderung vor.  
18  Stenographisches Protokoll zur 145. Sitzung NR 2. GP Beilage 558, 11.  
19  Siehe bereits FN 12. 
20  Vgl Höpfel in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2 StGB (2012) § 11 Rz 2.  
21  Da bestimmte Merkmale des Täters die Zurechnungsfähigkeit ein für allemal ausschließen, geht das Gesetz in diesem Fall von der 

biologischen Methode aus, siehe Höpfel in WK2 StGB § 11 Rz 2; Schroll in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2 JGG (2020) § 4 Rz 2. Doch selbst 
wenn ein straffälliger Jugendlicher das Alter von 14 Jahren erreicht hat, bedeutet dies noch nicht zwingendermaßen, dass dieser tatsächlich 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Bestehen im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Jugendliche aus 

bestimmten Gründen noch nicht reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, ist er ebenfalls nicht 
strafbar (§ 4 Abs 2 Z 1 JGG). Vgl hierzu etwa Schwaighofer, Schuldunfähigkeit durch verzögerte Reife – Teil 1, ÖJZ 2022, 374 und 

Giacomuzzi, Schuldunfähigkeit durch verzögerte Reife – Teil 2, ÖJZ 2022, 466.  
22  Unter dem Begriff der „mit Strafe bedrohten Handlung“ ist eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige (gerichtlich strafbare) Handlung 

zu verstehen, die jedoch nicht schuldhaft getätigt worden sein muss, vgl Fuchs/Zerbes, Strafrecht Allgemeiner Teil I11 (2021) 88.  
23  Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei, BGBl 1991/566 idgF.  
24  Vgl etwa die Möglichkeit der Unterstützung der Erziehung nach §§ 25 ff B-KJHG (BGBl I 2013/69 idF BGBl I 2018/32). Mit der 

Vereinbarung über die Kinder- und Jugendhilfe nach Art 15a B-VG (BGBl I 2019/106) ist für die im B-KHJG festgelegten Instrumente 

die Zuständigkeit für die Gesetzgebung und Vollziehung jedoch vom Bund auf die Länder übergegangen. 
25  Bundesgesetz über die Unterbringung psychisch kranker Personen in Krankenanstalten, BGBl 1990/155 idgF.  
26  Bundesgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit während des Aufenthalts in Heimen und anderen Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen, BGBl I 2004/11 idgF.  
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In der Praxis wird oftmals konstatiert, dass mit den derzeitigen staatlichen Reaktionsmöglichkeiten auf das 

abweichende Verhalten27 von Kindern nicht ausreichend reagiert werden könne.28 Insbesondere jener Fall des 

mittlerweile 14-Jährigen29, der als Unmündiger bereits 200 mit Strafe bedrohte Handlungen in Linz begangen 

haben soll, zeigt die vermeintlichen Grenzen des derzeitigen Reaktionssystems für Unmündige auf. Trotz 

mehrfacher Normverdeutlichungsgespräche30 und dem damit einhergehenden Bewusstsein des Jungen, dass er 

mit seinem Verhalten Unrecht verwirklicht, konnte er nicht von der Begehung weiterer mit Strafe bedrohten 

Handlungen abgehalten werden. Vielmehr gab es für sein Handeln bis zu seiner Strafmündigkeit de facto keine 

für ihn spürbaren Konsequenzen.31   

Nicht nur die Strafmündigkeitsgrenze wird von Land zu Land unterschiedlich geregelt, sondern auch das 

Reaktionssystem. Als Paradebeispiel für den Umgang mit straffälligen 10-bis-noch-nicht-14-Jährigen wird 

regelmäßig die Schweiz genannt.32 Das Jugendstrafrecht in der Schweiz ist jedoch gänzlich anders aufgebaut als 

das österreichische: So fallen dort bspw in den Bereich des Strafrechts nicht nur Strafen, sondern auch 

Schutzmaßnahmen wie die stationäre Unterbringung bei einer Familie oder die ambulante Aufsicht. Auch werden 

gewisse Sanktionen wie die Freiheitsstrafen trotz bereits erreichter Strafmündigkeit erst ab dem 15. Lebensjahr 

verhängt.33 Trotz maßgeblicher Unterschiede stellt sich daher die Frage, ob man sich nicht für das österreichische 

Reaktions-/Sanktionssystem aus der Schweiz Impulse für den Umgang mit jungen Straftätern in Österreich holen 

könnte und wie diese gegebenenfalls umgesetzt werden könnten.  

2. Ziel der Dissertation und Forschungsfragen 

 

Die Dissertation wird von folgenden Forschungsfragen geleitet: 

I. Welche Möglichkeiten stehen derzeit offen, um auf das abweichende Verhalten von Kindern zu reagieren, 

und wie spielen das Jugendstrafrecht, das Kinder- und Jugendhilferecht, das Unterbringungsrecht, das 

Heimaufenthaltsgesetz und das Sicherheitspolizeigesetz zusammen? 

II. Ist das in Österreich geltende Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren nach den aktuellen 

entwicklungspsychologischen Erkenntnissen (noch) angemessen? 

III. Wie verfährt die Schweiz mit jungen Straftätern und was davon kann für Österreich fruchtbar gemacht 

werden? 

IV. Wie könnte ein alternatives Reaktionssystem in Österreich aussehen? 

Ziel dieser Dissertation ist es, einerseits die Frage nach der Strafmündigkeitsgrenze nicht nur aus juristischer, 

sondern auch aus entwicklungs- und rechtspsychologischer Sicht wissenschaftlich zu beleuchten. Andererseits 

soll das gesamte Reaktionsspektrum kritisch untersucht und auf Lücken analysiert werden. Im Ergebnis soll mit 

dieser Forschungsarbeit eine fundierte Beurteilung der geltenden Strafmündigkeitsgrenze erfolgen sowie 

gegebenenfalls ein Vorschlag für ein alternatives Reaktionssystem gemacht werden.  

3. Aktueller Forschungsstand 

 

Die eingangs erwähnten Schlagzeilen lassen in Österreich immer wieder die Diskussion darüber aufflammen, 

ob das Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren heutzutage noch angemessen ist.34 Dieser Diskurs ist jedoch nicht 

                                                      
27  An dieser Stelle muss von abweichendem Verhalten gesprochen werden, weil das Verhalten der Kinder mangels Schuldfähigkeit nicht 

als straffällig qualifiziert werden kann.  
28  So bspw im Rahmen des Vortragsabends des Vereins Jung am 9. Mai 2023 in Linz zum Thema „Wie viel Haft braucht die Jugend?“.  
29  https://ooe.orf.at/stories/3225366/ (zuletzt abgerufen am 19. 4. 2024).  
30  Laut Auskunft eines mit dem Fall betrauten Polizisten.  
31  Der Junge befand sich bereits seit etwa einem Jahr in einer Betreuungseinrichtung (siehe https://ooe.orf.at/stories/3225366/ [zuletzt 

abgerufen am 19. 4. 2024]). Eine (weitere) Unterstützung der Erziehung (vgl FN 24) war daher nicht mehr möglich.  
32  Siehe etwa https://www.derstandard.at/story/2000143394328/jugend-schuld-und-suehne-diskussion-um-senkung-der-strafmuendigkeit 

(zuletzt abgerufen am 19. 4. 2024).  
33  Einen kurzen Überblick über das schweizerische Jugendstrafrecht bietend Bürgin, Nachbarschaftliche und europäische Impulse für das 

Jugendstrafrecht, in DVJJ (Hrsg), Fördern Fordern Fallenlassen. Aktuelle Entwicklungen im Umgang mit Jugenddelinquenz (2007) 479 
(481 ff).  

34  Doch nicht nur in Österreich wird das Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren immer wieder diskutiert. Gerade in Deutschland, das ebenfalls 

ein Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren normiert hat, fanden im vergangenen Jahr – angefacht durch den von zwei Unmündigen verübten 
Mord an einer 12-Jährigen – intensive Diskussionen in der Öffentlichkeit statt, vgl bspw https://www.tagesspiegel.de/meinung/wenn-

kinder-toten-gewalt-gegen-die-es-keine-gesetze-gibt-9503186.html; https://nachrichten.idw-online.de/2023/03/16/kinder-immer-

https://ooe.orf.at/stories/3225366/
https://ooe.orf.at/stories/3225366/
https://www.derstandard.at/story/2000143394328/jugend-schuld-und-suehne-diskussion-um-senkung-der-strafmuendigkeit
https://www.tagesspiegel.de/meinung/wenn-kinder-toten-gewalt-gegen-die-es-keine-gesetze-gibt-9503186.html
https://www.tagesspiegel.de/meinung/wenn-kinder-toten-gewalt-gegen-die-es-keine-gesetze-gibt-9503186.html
https://nachrichten.idw-online.de/2023/03/16/kinder-immer-juenger-und-brutaler-ist-die-herabsetzung-der-altersgrenze-fuer-die-strafmuendigkeit-die-antwort


5 

 

neu. Bereits in den 1950er Jahren wurden immer wieder Stimmen laut, wonach bspw die Strafmündigkeitsgrenze 

auf 12 Jahre herabgesetzt werden solle35 oder die Strafmündigkeitsgrenze zwar grundsätzlich bei 14 Jahren 

belassen, jedoch flexibler ausgestaltet werden solle, sodass im Einzelfall bei vorliegender Reife vor dem 

vollendeten 14. Lebensjahr ebenfalls das Strafrecht zur Anwendung gelangen könne.36 Auch von Politikern 

werden – meist anlassbezogen – Reformen gefordert.37 

Rechtsvergleichend gibt es bisher nur die sich mit den Strafmündigkeitsgrenzen in Österreich und der Schweiz 

befassende Dissertation von Leonie Ackermann aus Deutschland.38 Dieses aus 2008 stammende Werk stellt primär 

die historischen Entwicklungen des jeweiligen Jugendstrafrechts, die (zum damaligen Zeitpunkt) geltende 

Rechtslage sowie die erfolgten Reformbestrebungen dar.   

 

Eine Auseinandersetzung mit den entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zum Heranwachsen von 

Kindern zu Jugendlichen, um diese für die Beurteilung der normierten Strafmündigkeitsgrenze fruchtbar zu 

machen, ist in der juristischen Literatur bisher ebenso wenig erfolgt wie eine Darstellung des Reaktionssystems 

für unter 14-Jährige in Österreich. 

4. Vorläufige Gliederung 

 

A. Einleitung 

B. Entwicklungs- und Rechtspsychologischer Teil 

1. Neurobiologische Aspekte 

2. Entwicklungspsychologische Aspekte 

3. Besonderer Aspekt – Mehrfach-/Intensivtäterschaft 

4. Begutachtungen 

C. Psychiatrischer Teil 

1. Psychische Erkrankungen 

2. Begutachtungen 

D. Rechtlicher Teil I 

1. Das Kinder- und Jugendstrafrecht in Österreich 

2. Schuld und Schuldfähigkeit 

E. Rechtlicher Teil II: Das Zusammenspiel zwischen Jugendstrafrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, 

Unterbringungsrecht, Heimaufenthaltsgesetz und dem Sicherheitspolizeigesetz 

1. Jugendstrafrecht 

2. Kinder- und Jugendhilferecht 

3. Unterbringungsrecht 

4. Heimaufenthaltsgesetz 

5. Sicherheitspolizeigesetz 

F. Problemfelder  

G. Andere Ansätze zur Strafmündigkeit 

H. Reformvorschlag 

5. Methoden 

 

Das angestrebte Dissertationsvorhaben wird sich an den anerkannten Grundsätzen juristischer Methodenlehre 

orientieren.39 Als Forschungsmaterialien werden neben den Kommentaren, Festschriften, juristischen 

Monographien, Beiträgen in Fachzeitschriften und Lehrbüchern auch die zu den Bestimmungen vorhandenen 

Gesetzesmaterialien dienen. Da es sich um ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben handelt, werden darüber 

                                                      
juenger-und-brutaler-ist-die-herabsetzung-der-altersgrenze-fuer-die-strafmuendigkeit-die-antwort; DVJJ, Noch einmal: Strafmündigkeit 
bei 14 Jahren belassen! https://www.dvjj.de/wp-content/uploads/2023/07/Positionspapier-Kinderkriminalitaet-19.07.pdf (alle zuletzt 

abgerufen am 19. 4. 2024).  
35  Cazafura, Gedanken zu einer Reform des Jugendstrafrechts, ÖJZ 1953, 533.  
36  Pichler-Drexler, Bewegliche Altersgrenzen im Jugendstrafrecht, ÖJZ 1956, 36.  
37  Zuletzt etwa von Mitgliedern der FPÖ, siehe https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2023/pk0328 (zuletzt abgerufen am 19. 4. 

2024) und der ÖVP, siehe https://orf.at/stories/3354927/ (zuletzt abgerufen am 19. 4. 2024).  
38  Ackermann, Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz (2008).  
39  Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2 (1991).  

https://nachrichten.idw-online.de/2023/03/16/kinder-immer-juenger-und-brutaler-ist-die-herabsetzung-der-altersgrenze-fuer-die-strafmuendigkeit-die-antwort
https://www.dvjj.de/wp-content/uploads/2023/07/Positionspapier-Kinderkriminalitaet-19.07.pdf
https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2023/pk0328
https://orf.at/stories/3354927/
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hinausgehend die gängigen psychologiespezifischen Datenbanken und Standardwerke zur Materialiengewinnung 

für den entwicklungs- und rechtspsychologischen Teil der Arbeit herangezogen.  

6. Vorläufiger Zeitplan / Sach- und Finanzmittel 

 

Die vom Curriculum vorgesehenen Lehrveranstaltungen wurden bis Ende WiSe 2023/24 absolviert. Für die 

Abfassung der Dissertation wird ein Zeithorizont von drei Jahren veranschlagt, wobei Feedbackgespräche in 

regelmäßigen Intervallen stattfinden werden. Sowohl die Einreichung der Dissertation als auch die öffentliche 

Defensio sollen im unmittelbaren Anschluss an die Fertigstellung der Arbeit erfolgen. Über die bestehenden 

Ressourcen hinausgehende Sach- und Finanzmittel werden nicht benötigt. 
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